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Aktenzeichen  

Dezernat / Fachbereich Fachbereich Soziales  

Vorlagenerstellung Stefanie Nikolai-Jagiela 
 
Verfahrensgang Termin 

Magistrat 20.06.2022 

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur 29.06.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 04.07.2022 

Stadtverordnetenversammlung 11.07.2022 
 
 
 
2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen 
der Stadt Oestrich-Winkel 
 
 
 
Beschlussvorschlag 

Die Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Oestrich-Winkel wird wie vorgelegt beschlossen. 
 
 

Sachverhalt  

Das Verpflegungsentgelt wird von derzeit monatlich 75 Euro auf 85 Euro erhöht, da die Preise für 
Lebensmittel rasant angestiegen sind. 
Ab 01.09.2022 erhöht der Caterer den täglichen Preis für das Mittagessen von 3,50 Euro auf 3,80 Euro. 
 
Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Oestrich-Winkel sowie der Verwaltungsrat der 
Gemeinde St. Peter und Paul werden die Gebührenerhöhung ebenfalls umsetzen. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
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Anlage(n) 

 
1. 2. Änderungssatzung Kinderbetreuungsgebühren 
 
 
Oestrich – Winkel, 30.05.2022 
 
 
Dezernatsleiter  




